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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1957

Norm

VWG §3

Rechtssatz

Wenn ein Versicherungsnehmer eine Versicherung mit einer ausländischen Versicherungsanstalt abschließt, die im

Inlande zum Geschäftsbetrieb zugelassen ist, so hat er dadurch, wenn er den Abschluß in seinem eigenen Lande tätigt,

noch nicht zu erkennen gegeben, daß er die Auszahlung der Versicherungssumme im Heimatlande der

Versicherungsanstalt wünscht. Wenn er dies gewollt hätte, hätte er es ausdrücklich verlangen müssen oder, was einem

solchen Verlangen gleichzuhalten wäre, in der Hauptniederlassung selbst abschließen und die Prämien unmittelbar

dorthin einzahlen sollen.
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